
 

20.05.2026 Niederschrift 002/2026 

 

Ausschuss für Feuerwehr, Sicherheit, Ordnung und Straßenverkehr 

am 12.05.2026 | Kreishaus Unna | Friedrich-Ebert-Straße 17 | 59425 Unna | C.001-C.003 

 

 

Beginn 17:00 Uhr Ende 17:51 Uhr 

 

 

Anwesend: 

Vorsitzender 

Herr Herbert Krusel  

Kreistagsmitglieder SPD 

Frau Nina Bartsch Vertretung für Herrn Uwe Zühlke 

Herr Wilhelm Null  

Frau Renate Schmeltzer-Urban  

Frau Lea Teutenberg  

Kreistagsmitglieder CDU 

Herr Klaus Herbert Bernemann  

Frau Susanne Melchert  

Herr Dietmar Wünnemann  

Kreistagsmitglieder AfD 

Herr Simon Knaack Anwesend ab 17.07 Uhr 

Herr Justin Michael Tamme  

Kreistagsmitglieder BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Herr Michael Rotthowe  

Kreistagsmitglieder DIE LINKE 

Frau Katja Wohlgemuth  

Sachkundige Bürger/innen SPD 

Herr Gisbert Herrmann  

Sachkundige Bürger/innen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Herr Volker Hendrix  

Sachkundige Bürger/innen FFV 

Herr Kay Hirschhäuser  

Verwaltung 

Herr Nils-Holger Gutzeit, Dezernent | Dez. V 

Herr René Wauro, Kreisbrandmeister und Leitung FB 38 | Bevölkerungsschutz  

Herr Christoph Funke, Leitung FB 36 | Straßenverkehr 

 



 
Seite 2 von 9 

Frau Sengül Ersan, Leitung FB 35 | Zuwanderung und Integration 

Frau Sandra Schulte-Waßen, Leitung FB 33 | Zentrale Ausländerbehörde 

Frau Sabrina Albert, Schriftführerin | Büro des Landrats 

 

 

Abwesend: 

Kreistagsmitglied SPD 

Herr Uwe Zühlke  

 

 

Herr Krusel begrüßt die Anwesenden und eröffnet die Sitzung. Er teilt mit, dass die Einladung zu der Sitzung 

am 30.04.2026 versandt wurde. Da sich auf seine Frage hin niemand meldet, dem die Einladung nicht fristge-

recht zugegangen ist, stellt er die form- und fristgerechte Einladung sowie die Beschlussfähigkeit des Aus-

schusses fest.  

 

Herr Krusel schlägt vor, die Tagesordnungspunkte 2 und 3 – wie bereits mit E-Mail vom 06.05.2026 erläutert – 

zusammengefasst zu behandeln. Hierüber herrscht Einvernehmen. 

 

Weitere Änderungen oder Ergänzungen in der Tagesordnung ergeben sich nicht, so dass wie folgt beraten 

wird:   

 

 

Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 

Punkt 1    Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner 

   

Punkt 2   074/26/2 Einstellung von 8 Auszubildenden für den Ausbildungsberuf Notfallsanitäter; 

Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung 

   

Punkt 3    Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Kreisstadt Unna über die Ausbildung zu 

Notfallsanitätern 

   

Punkt 4   084/26 Rechtsverordnung über die Beförderungsentgelte und -bedingungen für die vom 

Kreis Unna zugelassenen Taxen (Taxitarifordnung) 

   

Punkt 5    Kennzahlen des FB 35 Zuwanderung und Integration im Produkthaushalt 2025 

   

Punkt 6    Kennzahlen des FB 36 Straßenverkehr im Produkthaushalt 2025 

   

Punkt 7    Kennzahlen des FB 38 Bevölkerungsschutz im Produkthaushalt 2025 

   

Punkt 8    Mitteilungen der Verwaltung und Anfragen 

   

Nichtöffentlicher Teil 

Punkt 9    Mitteilungen der Verwaltung und Anfragen 
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Öffentlicher Teil 

Punkt 1  Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner 

 

Fragen von Einwohnerinnen und Einwohnern ergeben sich nicht. 

 

 

Punkt 2 074/26/2 Einstellung von 8 Auszubildenden für den Ausbildungsberuf Notfallsanitäter; 

Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung 

 

Erörterung 

Herr Gutzeit berichtet, die Zusammenarbeit mit dem beauftragten Unternehmen, das im Kreisgebiet den 

Rettungsdienst gefahren habe, sei gekündigt worden. Durch die Insolvenz des beauftragten Unternehmens 

hätten diese acht Auszubildenden ohne Ausbilder und ohne Ausbildungsbetrieb dagestanden. Da es sich um 

einen dringend benötigten Beruf handele und zugleich ein erheblicher Fachkräftemangel herrsche, habe man 

sich entschieden, die acht Auszubildenden zu übernehmen. So solle sichergestellt werden, dass sie beim Kreis 

Unna ihre Ausbildung beenden könnten und dem Arbeitsmarkt nach erfolgreichem Abschluss zur Verfügung 

stünden. Da der Kreis Unna dies nicht allein leisten könne, wolle man gemeinsam mit der Stadt Unna vorge-

hen. Herr Gutzeit erläutert, die öffentlich-rechtliche Vereinbarung solle zum einen gemeinsam mit der Kreis-

stadt Unna abgeschlossen werden, um die Ausbildung von acht Auszubildenden sicherzustellen, damit diese 

ihre begonnenen Ausbildungen ordnungsgemäß beenden könnten. Zudem schlage die Verwaltung vor, die 

Ausbildung der Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter auch in den Folgejahren selbst zu übernehmen, 

ungeachtet der noch offenen Frage, wer ab 2027 den Rettungsdienst wahrnehme. Vorgeschlagen werde da-

mit ein dauerhaftes Konstrukt, in dem der Kreis Unna gemeinsam mit der Kreisstadt Unna dauerhaft für die 

Ausbildung Sorge trage. Herr Gutzeit ergänzt, der Aufwand sei mit 250.000 Euro in der Drucksache beziffert. 

Der ausschließliche Mehraufwand gegenüber dem bisherigen Ansatz betrage jedoch nur 70.000 Euro; 

180.000 Euro seien bereits im Haushalt eingeplant gewesen. Der Betrag von 250.000 Euro umfasse somit den 

gesamten Aufwand, nicht nur den zusätzlich entstehenden Mehraufwand.  

 

Frau Wohlgemuth erklärt, sie halte die Lösung für gelungen. Diese sei gegenüber den jungen Menschen ver-

antwortungsvoll und zugleich im Interesse des Kreises. Die nun vorgeschlagene Regelung stelle aus ihrer 

Sicht einen ersten Schritt dar, die Ausbildung insgesamt in den Kreis zu holen, auch wenn die theoretische 

Ausbildung vorläufig weiterhin bei Rescue in Dortmund verbleibe. Langfristig gebe es Überlegungen, die 

Ausbildung vollständig beim Kreis anzusiedeln. 

 

Herr Gutzeit führt aus, die Überlegung, eine eigene Rettungsdienstschule zu betreiben, entspreche tatsächli-

chen internen Überlegungen. Im Rahmen der Aufstellung des Fachbereichs werde seit längerer Zeit disku-

tiert, wie Fachbereich und Rettungsdienst künftig aufgestellt werden sollten. Dabei sei wiederholt erwogen 

worden, ob im Hinblick auf Personalgewinnung und Personalentwicklung eine eigene Rettungsdienstschule 

sinnvoll sei. Eine belastbare Entscheidung oder ein konkreter Vorschlag liege derzeit jedoch noch nicht vor. 

 

Herr Rotthowe erklärt, seine Fraktion begrüße, dass der Kreis Verantwortung übernehme und die weitere 

Ausbildung sicherstelle. Es handele sich um einen Mangelberuf; Fachkräfte müssten durch Ausbildung ge-

wonnen werden. Positiv bewertet werde auch die Einbeziehung der Kreisstadt Unna im Rahmen der kommu-
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nalen Zusammenarbeit. Ebenso halte er es für erstrebenswert, wenn der Kreis die Ausbildung künftig voll-

ständig selbst übernehme, da dadurch größere Sicherheit entstehe und eigenes Personal frühzeitig an den 

Kreis Unna gebunden werden könne. Angesichts eines umkämpften Arbeitsmarktes komme jeder Vorteil der 

Personalverfügbarkeit im Rettungsdienst zugute. 

 

Beschluss 

Dem Kreisausschuss wird empfohlen, dem Kreistag folgenden Beschluss vorzuschlagen: 

Folgender, am 20.04.2026 von Herrn Landrat Mario Löhr und dem Kreisausschussmitglied Marco Morten 

Pufke gemäß § 50 Abs. 3 Satz 2 der Kreisordnung NRW (KrO NRW) im Wege äußerster Dringlichkeit gefasster 

Beschluss wird genehmigt: 

1. Der Kreis Unna übernimmt zum 01.05.2026 die bisher bei der Reinoldus Rettungsdienstdienst gGmbH 

beschäftigten Auszubildenden für den Ausbildungsberuf Notfallsanitäter. Der Landrat wird beauftragt, 

entsprechende Ausbildungsverträge zu schließen und die praktische und theoretische Ausbildung bis zur 

Abschlussprüfung sicherzustellen. 

2. Der Kreis Unna schließt eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Kreisstadt Unna über die Durch-

führung der praktischen Ausbildung für den Ausbildungsberuf Notfallsanitäter. Die Kreisstadt Unna erhält 

hierfür die im Finanzierungserlass vorgesehenen Kostenerstattungen, sowie eine Kostenerstattung für die 

Nutzung der Rettungswachen. Die bestehende Genehmigung zum Betreiben einer Lehrrettungswache der 

Kreisstadt Unna wird um die Standorte Holzwickede und Fröndenberg erweitert. 

 

Abstimmungsergebnis 

einstimmig beschlossen 

 

 

Punkt 3  Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Kreisstadt Unna über die Ausbil-

dung zu Notfallsanitätern 

 

s. TOP 2 

 

 

Punkt 4 084/26 Rechtsverordnung über die Beförderungsentgelte und -bedingungen für die 

vom Kreis Unna zugelassenen Taxen (Taxitarifordnung) 

 

Erörterung 

Herr Gutzeit erläutert, der Taxiverkehr sei ein ergänzender Bestandteil des öffentlichen Personennahverkehrs, 

weshalb der Kreis Unna eine entsprechende Satzung zu erlassen habe. Die vorgelegte Satzung berücksichtige 

die Interessen der Taxiunternehmen an einer wirtschaftlichen Betriebsführung sowie die der Nutzerinnen und 

Nutzer, denen Taxis weiterhin als ergänzendes Verkehrsmittel zum ÖPNV zur Verfügung stehen müssten. Der 

Tarif sei transparent gestaltet, sehe ein einheitliches Preisgefüge sowie eine Festpreisregelung auf Wunsch 

der Fahrgäste vor und bewege sich nach einer Vergleichsaufstellung im Wesentlichen auf dem Niveau be-

nachbarter Städte und Kreise. 

 

Herr Knaack fragt nach den Auswirkungen im Verhältnis zu Uber-Fahrern und ob bei steigenden Taxipreisen 

nicht zu befürchten sei, dass sich Fahrgäste vermehrt für Uber entscheiden würden. 

 

Herr Gutzeit antwortet, die Verwaltung habe bewusst auf die Einführung eines Mindestpreises verzichtet, weil 

Uber im Kreis Unna derzeit noch kein großes Problem darstelle. Die Entwicklung werde jedoch beobachtet; 

sollten hieraus Probleme entstehen, müsse man sich künftig mit der Frage eines Mindestpreises befassen. 
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Herr Hirschhäuser erkundigt sich nach dem Kilometerpreis von 2,15 Euro, der über dem Antrag des Verban-

des liege.  

 

Herr Gutzeit erläutert, man habe diesen Vorschlag gewählt, um die dargestellten Interessen angemessen 

auszugleichen; eine konkrete Rechenformel liege der Festsetzung nicht zugrunde.  

 

Herr Hirschhäuser weist darauf hin, dass dies für Bürgerinnen und Bürger, insbesondere bei längeren Stre-

cken und geringem Einkommen, ins Gewicht falle.  

 

Herr Gutzeit bestätigt, dass die Festsetzung auch auf einer Mischkalkulation beruhe und zugleich das Ziel 

verfolgt werde, für die nächsten zwei bis vier Jahre eine bestandskräftige Gebührenordnung zu schaffen. 

 

Herr Rotthowe fragt nach der Rücklaufquote aus der Beteiligung sowie nach möglichen Problemen mit Kran-

kenkassen bei Krankenfahrten.  

 

Herr Funke führt aus, Krankenfahrten per Taxi würden in der Regel gesondert über Verträge mit den Kran-

kenkassen abgerechnet; diese Vergütungen lägen meist unter dem normalen Taxitarif und würden bei künf-

tigen Vertragsverhandlungen berücksichtigt. Der nun festzulegende Normaltarif betreffe die klassische Per-

sonenbeförderung. Die vorgesehene Festpreisregelung solle überschaubare und transparente Preise schaf-

fen. Zudem seien bei der Tarifgestaltung die unterschiedlichen rechtlichen Rahmenbedingungen von Taxi- 

und Mietwagenverkehr zu berücksichtigen. Für klassische Krankenfahrten würden weiterhin Beförderungs-

scheine ausgestellt; die Durchführung erfolge auf Grundlage entsprechender Verträge. 

 

Herr Krusel hebt hervor, im ländlichen Raum könne der öffentliche Personennahverkehr nicht flächendeckend 

realisiert werden. Deshalb sei es erforderlich, ein tragfähiges ergänzendes Angebot zu erhalten, damit Men-

schen nicht ausschließlich auf das eigene Fahrzeug angewiesen seien.  

 

Beschluss 

Dem Kreisausschuss wird empfohlen, dem Kreistag folgenden Beschluss vorzuschlagen: 

Die achte Verordnung über die Festsetzung der Beförderungsentgelte für den Personenverkehr mit Taxen 

(Taxitarif) für den Kreis Unna vom 19.01.2000 (Taxitarifordnung), zuletzt geändert durch Verordnung vom 

14.06.2022 in der ab 15.08.2026 geltenden Fassung, wird wie in der Anlage 1 aufgeführt zum 15.08.2026 ge-

ändert. 

 

Abstimmungsergebnis 

einstimmig beschlossen 

 

 

Punkt 5  Kennzahlen des FB 35 Zuwanderung und Integration im Produkthaushalt 

2025 

 

Erörterung 

Herr Knaack verweist auf Unstimmigkeiten bei den Angaben zu vorbereiteten und durchgeführten Abschie-

bungen. Er führt aus, er habe für 2022 eine Durchführungsquote von rund 97 Prozent errechnet, für 2024 

hingegen 54 Prozent und für 2025 42,65 Prozent. Er fragt, weshalb für 2026 erneut vorgesehen sei, etwa 50 

Prozent der geplanten Maßnahmen durchzuführen, obwohl die Quote aus seiner Sicht gesunken sei. Zudem 
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fragt er, ob konkrete Maßnahmen zur Steigerung vorgesehen seien und worauf der Rückgang zurückzufüh-

ren sei. 

 

Frau Ersan erklärt, bei den Angaben handele es sich um Planwerte. Geplant werde grundsätzlich auf Grundla-

ge der Vorjahreswerte. Für 2024 seien 68 Rückführungen durchgeführt worden. Für 2025 habe man deshalb 

einen Zwischenwert zwischen 35 und 68 angesetzt und den Mittelwert der Jahre 2023 und 2024 zugrunde 

gelegt. Tatsächlich seien dann 68 Rückführungen erfolgt. 

 

Herr Knaack entgegnet, seine Frage ziele weiterhin auf den erkennbaren Rückgang ab. Aus seiner Sicht habe 

die Durchführung im Jahr 2022 prozentual noch besser funktioniert. Er bittet erneut um eine Erklärung, wes-

halb dies nicht mehr in gleicher Weise funktioniere, und fragt, ob hierzu Maßnahmen bestünden. 

 

Frau Ersan stellt nochmals klar, dass die Tabelle keine Prozentwerte, sondern Plan- und Ist-Zahlen enthalte. 

Für 2023 habe der Wert bei 35 gelegen, für 2024 bei 68. Daraus sei ein Mittelwert gebildet worden, auf des-

sen Grundlage für 2025 mit etwa 50 durchzuführenden Rückführungen geplant worden sei. Tatsächlich habe 

die Zahl der durchgeführten Rückführungen wieder 68 betragen. 

 

Herr Knaack greift Seite 12 auf und fragt nach dem Verhältnis zwischen vorbereiteten und durchgeführten 

Abschiebungen in den Jahren 2022 bis 2025, das sich verschlechtert habe.  

 

Herr Gutzeit erläutert, vorbereitete Abschiebungen seien die Fälle, in denen die Verwaltung eine Abschie-

bung plane; dass nicht alle vollzogen würden, habe verschiedene Ursachen, etwa ausgefallene Flüge, nicht 

angetroffene Personen oder unvollständig anwesende Familienverbünde. Deshalb werde es voraussichtlich 

auch künftig regelmäßig eine Differenz geben. 

 

Herr Knaack entgegnet, das Verhältnis sei 2022 noch deutlich günstiger gewesen, und wünscht konkrete 

Lösungsvorschläge zur Optimierung der Abläufe.  

 

Herr Krusel erklärt, die Kreisverwaltung treffe insoweit kein Verschulden, weil die angesprochenen Umstände 

außerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs lägen. Die Verwaltung bereite Abschiebungen vor und erfülle damit 

ihren Auftrag; die Buchung von Flügen erfolge jedoch nicht durch den Kreis. Die angesprochenen Probleme 

müssten auf Ebene von Land und Bund geklärt werden. 

 

Die Kennzahlen des FB 35 Zuwanderung und Integration im Produkthaushalt 2025 werden zur Kenntnis ge-

nommen. 

 

 

Punkt 6  Kennzahlen des FB 36 Straßenverkehr im Produkthaushalt 2025 

 

Erörterung 

Herr Rotthowe bezieht sich auf Seite 14 der Präsentation und die dort dargestellte Erhöhung der Sicherheit 

im Straßenverkehr. Er führt aus, der Ist-Wert der Fallzahlen liege bei maximal 82.000, während für 2025 ein 

Planwert von 50.000 ausgewiesen sei. Er weist darauf hin, dass die Planzahlen für 2025 nicht erreicht worden 

seien, gleichwohl aber mit identischen Ansätzen für 2026 und 2027 weitergeplant werde. Herr Rotthowe fragt 

nach der Begründung für den auf Seite 25 genannten Wert und danach, ob es sich um einen Richtwert han-

dele. Zudem erkundigt er sich mit Blick auf Seite 17 nach den Schwankungen bei den Geschäftsvorfällen pro 
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Vollzeitäquivalent sowie bei den Zulassungszahlen auf Seite 16. Er führt aus, grundsätzlich sei mit fortschrei-

tender Digitalisierung eine steigende Effektivität zu erwarten, und bittet um Erläuterung der Ursachen. 

 

Herr Funke erläutert, bei dem Wert handele es sich um Fallzahlen aus der Wirkungsorientierten Steuerung. 

Die Zahl von 90.000 sei ein Planansatz beziehungsweise Richtwert. Zuletzt habe man bei den mobilen Mes-

sungen einen Ist-Wert von 86.463 erreicht und liege damit unter dem Planwert, halte 90.000 für 2024 und 

2025 jedoch für realistisch. Die niedrigeren Zahlen des Jahres 2023 seien noch durch die Corona-Zeit beein-

flusst gewesen. Planwerte würden fortgeschrieben, wobei auch Ausfälle technischer Systeme zu berücksichti-

gen seien. 

 

Herr Rotthowe verweist darauf, dass für 2025 bei den mobilen Messungen 50.000 und bei den stationären 

Messungen 36.000 genannt seien, und fragt nach den Ursachen.  

 

Herr Funke erklärt, bei den stationären Messungen handele es sich um bekannte Messsäulen, deren Standor-

te mit der Zeit erkannt würden, was das Verhalten der Verkehrsteilnehmenden beeinflusse. Für die Quoten 

würden die tatsächlich ausgelösten Fälle zugrunde gelegt; bei der Planung würden die Werte auf Basis der 

Vorjahre fortgeschrieben.  

 

Herr Krusel ergänzt, die Aussagekraft der Wirkungsorientierten Steuerung sei insoweit begrenzt; bei Ver-

kehrsvorgängen sei eine exakte Planung besonders schwierig.  

 

Herr Funke stellt klar, dass die Vorlage fehlerhaft sei: Tatsächlich betrage der Ist-Wert bei den mobilen Mes-

sungen 86.463 und nicht 50.000; auch bei den stationären Werten liege eine fehlerhafte Darstellung vor. 

 

Herr Rotthowe kehrt zu Seite 17 und den Geschäftsvorfällen pro Vollzeitäquivalent zurück und fragt erneut 

nach der Entwicklung. 

 

Herr Funke erläutert, bei den allgemeinen Ordnungswidrigkeiten flössen sowohl Zahlen aus der eigenen 

Überwachung als auch Fremdanzeigen, insbesondere von der Polizei, ein. Schwankungen ergäben sich vor 

allem daraus, in welchem Umfang die Polizei kontrolliere und welche Schwerpunkte sie setze. Größere Veran-

staltungen oder besondere Einsatzlagen wirkten sich auf die Fallzahlen aus. Im Übrigen sei zwischen 2024 

und 2025 ein Anstieg um rund 400 Fälle zu verzeichnen, sodass die Entwicklung in diesem Zeitraum als relativ 

stabil angesehen werden könne.  

 

Die Kennzahlen des FB 36 Straßenverkehr im Produkthaushalt 2025 werden zur Kenntnis genommen. 

 

[Hinweis der Schriftführung: Die Kennzahlen wurden im Nachgang zur Sitzung überprüft und die Präsentation 

entsprechend korrigiert.] 

 

 

Punkt 7  Kennzahlen des FB 38 Bevölkerungsschutz im Produkthaushalt 2025 

 

Die Kennzahlen des FB 38 Bevölkerungsschutz im Produkthaushalt 2025 werden zur Kenntnis genommen. 
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Punkt 8  Mitteilungen der Verwaltung und Anfragen 

 

Punkt 8.1  Gefahrenabwehrzentrum 

 

Herr Rotthowe erkundigt sich zum abgesetzten Thema Gefahrenabwehrzentrum nach neuen Sachständen. 

 

Herr Gutzeit erklärt, das Grundstück an der Hansastraße werde nicht weiterverfolgt und sei damit erledigt. 

Die Verwaltung konzentriere sich nun auf die Viktoriafläche an der Viktoriastraße. Hierzu fänden Gespräche 

mit den Grundstückseigentümern sowie mit Vertretern der Kreisstadt Unna zu planungsrechtlichen Fragen, 

der Baugenehmigung und dem Planfeststellungsbereich statt. Diese Gespräche würden am 1. Juni fortge-

setzt; belastbare Ergebnisse lägen derzeit noch nicht vor. Er wolle den Ausschuss informieren, sobald belast-

bare Unterlagen, etwa eine Planskizze, vorgelegt werden könnten. 

 

 

Punkt 8.2  Rettungsdienstgebühren 

 

Herr Rotthowe erkundigt sich zu den Rettungsdienstgebühren und fragt, ob die Angelegenheit für den Kreis 

Unna geklärt sei oder weiterer Regelungsbedarf bestehe. 

 

Herr Gutzeit erklärt, es gebe weiterhin keine neuen abschließenden Ergebnisse. Die Verwaltung arbeite mit 

externer Begleitung an einer Gebührenkalkulation, die gegebenenfalls die Zustimmung der Krankenkassen 

finden könne; dies stehe jedoch unter Vorbehalt. Das Thema werde landesweit diskutiert. Bislang seien keine 

Gebührenbescheide an Bürgerinnen und Bürger versandt worden; dies sei auch vorerst nicht beabsichtigt. 

Sobald ein tragfähiger Betriebsabrechnungsbogen vorliege, müsse entschieden werden, ob weiter abgewar-

tet oder dem zuständigen Gremium eine Neufassung der Rettungsdienstgebührensatzung vorgelegt werde. 

Der Kreis befinde sich damit in Übereinstimmung mit anderen Rettungsdienstträgern. Herr Gutzeit erläutert, 

den Kämmerern fehlten monatlich erhebliche eingeplante Mittel. Sollte in absehbarerer Zeit keine Einigung 

mit den Krankenkassen herbeigeführt werden, müsse entschieden werden, ob das Defizit getragen oder den 

Bürgerinnen und Bürgern Gebührenbescheide zugeschickt würden.  

 

Herr Hirschhäuser fragt nach, ob es ausschließlich um sogenannte Leerfahrten gehe.  

 

Herr Gutzeit präzisiert, die Krankenkassen wollten insbesondere nicht mehr für Leer- oder Fehlfahrten auf-

kommen, also Einsätze, bei denen ein Rettungsmittel ohne Patientin oder Patienten zurückkehre. Gründe 

könnten sein, dass eine Krankenhausbehandlung nicht notwendig sei, die betroffene Person nicht mitfahre 

oder ein missbräuchlicher Notruf vorliege. Ein wesentlicher Grund sei zudem, dass bei Einsätzen der Feuer-

wehr häufig auch ein Rettungswagen mit entsandt werde.  

 

Frau Wohlgemuth hebt hervor, die Debatte werde sehr undifferenziert geführt. Zu berücksichtigen seien auch 

Fälle, in denen ein Rettungswagen vor Ort behandele und anschließend ohne Transport zurückfahre, weil sich 

der Zustand stabilisiert habe. Auch dann sei eine Behandlung erfolgt; der Begriff „Leerfahrt“ sei daher miss-

verständlich. In einer Berichterstattung solle klargestellt werden, ob eine Behandlung erfolgt sei oder nicht. 

Zugleich sei der Handlungsspielraum vor Ort sehr begrenzt, da sich das Problem auf Kreisebene kaum lösen 

lasse. 
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Herr Knaack erklärt, man schließe sich Frau Wohlgemuth an. Das zentrale Problem sei das Signal an die Bür-

gerinnen und Bürger. Wenn Menschen befürchten müssten, eine Leerfahrt zu bezahlen, könnten sie im Not-

fall eher davon absehen, einen Rettungswagen zu rufen. Über Parteigrenzen hinweg bestehe Konsens, dass 

die Haltung der Krankenkassen problematisch sei. 

 

Herr Krusel stellt abschließend fest, zur Fairness müsse auch gesagt werden, dass die gesetzlichen Grundla-

gen durch den Bund geschaffen würden. Wenn diese so ausgestaltet seien, dass die Krankenkassen die Kos-

tenübernahme nicht als ihre Aufgabe ansähen, liege der Fehler nicht allein bei den Krankenkassen. 

 

 

 

 

Anlage 

Präsentation zu TOP 5 bis 7  

 

 

 

 

 

gez. Sabrina Albert    gez. Herbert Krusel  

Schriftführerin    Vorsitzender 
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